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Keine voreiligen
Teilkündigungen

rr.r eilktimdigungen von Tarifuerträ-
I gen sind grundsätzlich unzuläs-

sig. Der Grund: Ein Tarifvertrag gibt
stets einen Kompromiss wieder, er
ist in seiner Gesamtheit Ausdruck ge-
genseitigen Nachgebens. Die Kündi-
gung eiruelner Teile wtirde diesen In-
teressenausgleich zerslören. Daher
kann das Tarifwerk nur als Ganzes
gekündigl werden - es sei denn, die
Parteien vereinbaren ausdrücklich
oder konkludent etwas anderes. So
hat es das Bundesarbeitsgericht
(BAG) mehrfach entschieden.

Das galt bisher auch für Betriebs-
vereinbarungen. Schon 1959 hat das
BAG ihre Teilkündigung nur er-
laubt, wenn dies besonders verein-
bart war oder sich ein entsDrechen-
der Wille von Arbeitgeber und Be-
triebsrat durch Auslegung der Ver-
einbarung ergibt. Diese Rechtspre-
chung hat das BAG jetzt aufgegeben
und das Verhältnis von Regel uld
Ausnahme umgekehrt: TeilküLndr-
gungen von Betriebsvereinbarungen
sind nun regelmäßig möglich, so-
weit der gekündigte Teil einen selb-
ständigen Regelungskomplex be-
trifft. Wollen die Parteien etwas aL
deres, müssen sie die Teilkündigung
in der Betriebsvereinbarung aus-
schließen (Az. I AZR826106\.

Das ist ftir die Praxis von enormer
Bedeutung. Anders als das BAG
meint, sind auch B etriebsvereinba-
rungen oft ein Kompromiss von Leis-
tung und Gegenleistung. Dagegen
die These des BAG: Die Regelung
mehrerer eigenständiger Angelegen-
heiten in einer Betriebsvereinbarung
deute grundsätzlich nicht auf ein ein-
heitliches Regelwerk hin, sondern be-
ruhe oit auf ,,äußeren, praktischen
Gründen" wie der Ubersichtlichteit.

Das deckt sich nicht mit der Erfah-
rung vieler Betriebspartner. Betriebs-
vereinbarungen kommen nur durch
wechselseitiges Geben und Nehmen
zustande. Das schließt auch Regelun-
gen ein, die nicht unmittelbar mit
dem eigentlichen Mitbestimmungs-
thema zusammenhängen. Eine Seite
ist nur einverstanden, wenn die ande-
re ihr freiwillig etwas ganz anderes
gibt. Dann aber soll die Einigung aus
Sicht von Arbeitgeber und Betriebs-
rat erst recht nur insgesamt oder gar
nicht Bestand haben. Dies müssen
sie künftig explizit in die Betriebsver-
einbarung schreiben. Andernfalls
kann jede Partei einzelne Regelungs-
komplexe, an denen sie nicht festhalt-
en will, separat kündigen. So kommt
das Aquivalenzgefüge der Einigung
rasch durcheinander.

Wer jetzt frohlockt, sollte beden-
ken: Die andere Partei kann ihrer-
seits den Rest der Betriebsvereinba-
rung kündigen und so doch wieder
Verhandlungen über alle Regelungs-
gegenstände erzwingen.
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